








 

 
 
 
Begleitschreiben Geodatenkartierung sowie Stellungnahme zum FNP 
Nünchritz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Verfahren. 

Das Verfahrensgebiet liegt in einer archäologisch vielschichtig geprägten Kul-
turlandschaft von außerordentlich hoher archäologischer Relevanz. Deshalb 
bittet das Landesamt für Archäologie um eine vollständige Kenntlichmachung 
der aktuellen bisher bekannten archäologischen Kulturdenkmale im Plan ge-
mäß § 10, Abs. 4 des SächsDSchG. Dazu übergeben wir Ihnen eine aktuelle 
Kartierung der innerhalb des Verfahrensgebietes bisher bekannt gewordenen 
archäologischen Fundstellen in digitaler Form. Diese Kulturdenkmale sind im 
Sinne von § 2 SächsDSchG geschützt. 

Es ist zu bemerken, dass der Bestand an archäologischen Denkmalen tat-
sächlich wesentlich umfangreicher sein kann. In einer historisch gewachsenen 
Landschaft sind es nicht nur die sichtbaren, sondern auch die überwiegend 
verborgenen archäologischen Spuren, die den Erscheinungscharakter einer 
ganzen Region entscheidend beeinflussen. Die bislang noch unerkannt im Bo-
den liegenden archäologischen Befunde sind ebenfalls geschützte Kultur-
denkmale im Sinne von § 2 SächsDSchG. 

Wir möchten bereits in diesem frühen Planungsstadium darauf hinweisen, 
dass im Bereich der Kulturdenkmale Bodeneingriffe gänzlich vermieden resp. 
auf ein Minimum reduziert werden sollten, um die archäologische Substanz 
mit ihrem weitgefächerten und unersetzbaren Quellenwert nicht zu zerstören. 
Sollten Bodeneingriffe nicht vermieden werden können, müssen – auch auf 
bisher nicht kartographisch erfassten archäologischen Relevanzflächen – vor 
Beginn der Eingriffe durch das Landesamt für Archäologie archäologische 
Grabungen durchgeführt werden. Dies betrifft alle von Bodeneingriffen be-
troffenen Flächen (Verkehrswege, Baustraßen, Baustelleneinrichtungen, 
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Rückhaltebecken, Hochwasserschutz, Flächenplanierungen, Aufschüttungen, Abgra-
bungen, Oberbodenabtrag etc.). Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht zu 
dokumentieren, zu sichern oder auszugraben. Eine archäologische Ausgrabung bedeu-
tet letztlich die Zerstörung eines Bodendenkmals und sollte nur als letzte Möglichkeit in 
Betracht gezogen werden. 

Die planerische Einbeziehung und Sicherung archäologischer Denkmale und Denkmal-
zonen ist in höchstem Maße wünschens- und erstrebenswert, besitzt der Erhalt einer 
anthropogen geformten Kulturlandschaft doch hohe Priorität. Es wird ferner angeregt, 
das weitere Verfahren so zu gestalten, dass herausragende archäologische Kulturdenk-
male, v.a. die bronzezeitliche Burganlage „Goldkuppe“ an der Elbe (D-7114a-02) durch 
geeignete Maßnahmen, auch im Rahmen der Ausweisung von Ausgleichsflächen, z. B. 
durch die Umwandlung von Acker- in Grünland, Flächenstilllegungen u. a. dauerhaft ge-
schützt werden. Diesbezüglich stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. 

Wir bitten darum, weiterhin eng in das Verfahren einbezogen zu werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Patricia van der Burgt 
Referentin 
 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
D/UD  
 
 
Anlage: Liste und Kartierungen 
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2. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Nünchritz - Vorent-
wurf von 03/2024 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
- Landwirtschaft  
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] E-Mail des Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten aus Erkner, Frau 

Knauer, vom 26.06.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solar-
park Nünchritz“ der Gemeinde Nünchritz und Vorentwurf der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans der VG Nünchritz/ Glaubitz mit digitalen Pla-
nungsunterlagen [2] 

[2] Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten: 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der VG Nünchritz/ Glaubitz; bestehend aus Planzeichnung 
(M 1 : 10.000), Begründung und Umweltbericht; Vorentwurf März 2024 

[3] Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz/Glaubitz, 
2. Änderung, Vorentwurf Stand 03/2024 

[4] Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) des Freistaates Sachsen 
[5] Geoportal Sachsenatlas Bodenwertzahlen 
[6] Regionalplan Oberes Elbtal – Osterzgebirge, 2. Fortschreibung 2020 
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[7] EEG 2023 
 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine Bedenken entgegen. 
 
Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Punkt 2 folgenden 
Hinweise zur Agrarstruktur zu berücksichtigen. 
 
Detaillierte geologische Hinweise werden in der separaten Stellungnahme zum Bebau-
ungsplan gegeben. 
 
Die Belange des Strahlenschutzes sind zum derzeitigen Stand nicht unmittelbar berührt. 
Im Rahmen der Beteiligung im weiteren Verfahren und in Einschätzung konkreter Ein-
zelmaßnahmen (Bebauungspläne) wird die Vereinbarkeit der Planung mit den gesetzli-
chen Vorschriften zu beurteilen sein. 
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-
lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2 Landwirtschaft/ Agrarstruktur 

Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Belange der Agrarstruk-
tur und Landwirtschaft.  

Wir weisen darauf hin, dass die Belange der Landwirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8b 
BauGB im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen und gemäß § 1 Abs. 7, § 1a 
Abs. 2 Satz 3 BauGB abzuwägen sind. Die Notwendigkeit der Umwandlung von land-
wirtschaftlichen Flächen soll begründet werden (§ 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB).  

Durch das Verfahren zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsge-
meinschaft Nünchritz/Glaubitz (zum Bebauungsplan „Solarpark Nünchritz“) sollen rd. 
67,58 ha landwirtschaftliche Nutzfläche überplant und langfristig der landwirtschaftlichen 
Nutzung entzogen werden (Nutzungsdauer der PV-Anlage ca. 20 bis 30 Jahre). Dadurch 
sind die Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur berührt. 

Begründung: 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes dient der Herstellung der Übereinstimmung 
des Bebauungsplanes „Solarpark Nünchritz“ mit dem Flächennutzungsplan der Verwal-
tungsgemeinschaft, der für die überplanten Flächen eine Fläche für Landwirtschaft aus-
weist.  

Die Notwendigkeit der Umwandlung der landwirtschaftlichen Flächen ist zu begründen 
und es sind die geprüften Alternativen und das Ergebnis der Prüfung darzustellen (§ 1 
Abs. 8 i. V. m. § 1 Abs. 7, § 1a Abs. 2 BauGB).  
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Der Beurteilung der teilweisen Lage der westlichen Teilfläche des Vorhabengebietes im 
Vorranggebiet Landwirtschaft durch die zuständige Raumordnungsbehörde wird mit die-
ser Stellungnahme nicht vorgegriffen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solarpark Nünchritz" mit 2. partieller 
Änderung des Flächennutzungsplans der VG Nünchritz/Glaubitz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am genannten Verfahren und die Übersendung der Unterlagen. 

Die Gemeinde Nünchritz möchte Baurecht für eine ca. 68 ha große Photovoltaik-Freiflächenanlage auf 
bisher landwirtschaftlich genutztem Ackerland zu schaffen. Dazu ist zusätzlich eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes (FNP) erforderlich, in dem das Plangebiet bisher als Fläche für die Landwirt 
schaft ausgewiesen ist. 

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. lehnt das Vorhaben sowie die damit einher 
gehende partielle Änderung des Flächennutzungsplans aufgrund mangelnder Vereinbarkeit mit den 
Vorgaben der bestehenden Raumplanung sowie mangelhafter Beachtung artenschutzrechtlicher 
Aspekte ab. 

Die Unvereinbarkeit mit den einzelnen raumordnerischen Grundsätzen und Zielen werden im Folgenden 
detailliert behandelt: 

1. Landesentwicklungsplan Z. 5.1.1 (s. Begründung B-Plan S. 10): 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PVFA) sind durch ihre große Flächenabdeckung und die damit 
einhergehende Nutzungseinschränkung weder eine flächensparende Energieerzeugungart, noch 
mit einem Wirkungsgrad von 10-20 % effizient. Die Gemeinde Nünchritz ist aufgefordert, nach der 
Ausschöpfung jedes technisch möglichen Einsparpotenziales zunächst alle anthropogen vorgepräg 
ten Standorte für eine solchartige Energieerzeugung zu nutzen. Besonders geeignet sind z. B. 
Dächer von Industrieanlagen und in Gewerbegebieten sowie Park- und Lagerplätze. Photovoltaik 
auf riesigen Freiflächen ist auch keine naturverträgliche Energieerzeugung, da durch sie bspw. Fort 
pflanzungs- und Nahrungshabitate für Bodenbrüter wie den Kiebitz und die Feldlerche und 
Nahrungs- und Jagdhabitate für Schreit- und Greifvögel großflächig verloren gehen. 

2. Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge Z 4.2.1.6 (s. Begründung B-Plan S. 14): 

Nach dem hier zitierten Antwortschreiben des Regionalen Planungsverbandes zum Vorranggebiet 
(VRG) Arten- und Biotopschutz ist das Quell- und Einzugsgebiet des Zschaitenbaches vollständig 
von Bebauung freizuhalten, auch von Zaunelementen und mit deren Errichtung verbundenen 
Bodenverdichtung. Das Plangebiet ist entsprechend zu verkleinern. 
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Die Einordnung des Gebietes als Vorbehaltsgebiet (VBG) Arten- und Biotopschutz geschah nicht 
ohne Grund. Die Gemeinde Nünchritz sei darauf hingewiesen, dass auch Nahrungsstätten und 
Jagdhabitate mit dem § 44 BNatSchG geschützt sind. Ebenso fallen regelmäßig genutzte Rast 
stätten unter den gesetzlichen Schutz. Diese Rechtslage wurde regionalplanerisch berücksichtigt 
und ist daher im Bebauungs- und Flächennutzungsplan weiter zu beachten. Eine Verdrängung der 
Arten auf andere Flächen, auch wenn sie aus menschlicher Sicht geeignet(er) erscheinen, erfüllt 
damit einen Verbotstatbestand. Das VBG Arten- und Biotopschutz ist in Gänze zu erhalten, das 
Plangebiet entsprechend auf den westlichen Teil zu beschränken. 

3. Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge Z 4.2.1.5 (s. Begründung B-Plan S. 16): 

Durch die großflächige Überplanung von ausgeräumten Ackerflächen, auf denen landschafts 
gliedernde Gehölzstrukturen und Ackerrandstreifen vorgesehen waren, kann mit der Überbauung 
durch eine technische Anlage mit einer Ausdehnung von ca. 1,5 km x 600 m das regional planerische 
Ziel nicht mehr umgesetzt werden. Das Ziel eines Biotopverbundes wird durch die 
landschaftszerschneidende Wirkung der PVFA völlig konterkariert. Der Hinweis in der Begründung, 
dass eine „Eingrünung von PVA durch lineare Gehölzstrukturen [ ... ] grundsätzlich möglich" ist, hilft 
in der Praxis bei solch riesigen monotonen flächenüberdeckenden Anlagen nicht bei der Schaffung 
von Strukturreichtum in der Landschaft. Die Realität zeigt, dass Gehölzstrukturen - selbst wenn sie 
noch in den Planunterlagen verzeichnet sind - aufgrund ihres (zukünftigen) Schattenwurfes auf die 
Solarmodule nicht angelegt werden. Bestehende Gehölze werden entlang der Ost-, West- und 
Südseiten radikal eingekürzt bzw. ganz eliminiert. Hier ist die Untere Naturschutzbehörde aufge 
rufen, die Umsetzung von praktikablen Ausgleichsmaßnahmen zu begleiten. 

4. Den Feststellungen auf S. 16 der Begründung zum Bebauungsplan (S. 13 Begründung FNP), dass 
das Vorhaben „raumverträglich ist und ein Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung nicht besteht", wird hiermit deutlich widersprochen. Von den Zielen der Raumordnung 
könnte abgewichen werden, wenn durch die Einleitung eines Zielabweichungsverfahren die 
Raumverträglichkeit nachgewiesen wurde und Grundzüge der Planung nicht berührt werden (§ 6 
Abs. 2 ROG; § 16 SächsLPIG). Ein solches Verfahren wurde nicht durchgeführt, ist jedoch aufgrund 
der dargestellten Sachverhalte erforderlich. 

5. Die weitere Behauptung, der geplante Flächennutzungsplan entspräche übergeordneten Planungen 
und berücksichtige den Regionalplan, ist in Anbetracht der oben aufgeführten schwerwiegenden 
Diskrepanzen, auf die nach den Zitaten im Begründungsschreiben im Übrigen auch mehrmals vom 
Regionalen Planungsverband hingewiesen wird (vgl. S. 14f Begründung B-Plan / S. 1 0f Begründung 
FNP) absolut unverständlich und falsch. Die Gemeinde Nünchritz scheint unter Druck 
übergeordneter Stellen derartig gravierende Baumaßnahmen zulasten ihrer Bürger und von Natur 
und Umwelt auszuführen zu wollen. Dabei wäre es vielmehr angebracht, die Heimatverbundenheit 
ihrer Einwohner zu stärken, indem sie einen lebenswerten und vielfältig strukturierten Raum erhält 
bzw. schafft - eben den Zielen der Raumordnung ehrlich entspricht und diese nicht unter wirtschaft 
lichen Aspekten verbiegt. 

Zu den Belangen des Artenschutzes sind u. a. folgende Punkte festzustellen und werden im weiteren 
Verlauf nach Offenlegung der Entwurfsfassung vervollständigt: 

1. Die nach Artenschutzfachbeitrag S. 28 von der UNB Meißen erlaubte - im Übrigen nicht gesetzes 
konforme - Betrachtung des avifaunistischen Bestandes im Worst-Case-Szenario bedeutet nicht, 
wie vom Planverfasser offenbar irrtümlich angenommen, dass die Avifauna des Gebietes in der 
weiteren Planung überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden muss. Im Gegenteil, das Worst-Case 
Szenario steht vielmehr für die Berücksichtigung jeder möglichen Vogelart, die das Plangebiet als 
Fortpflanzungs-, Nahrungs-, Jagd- oder Wander- und Rastgebiet während des spätsommerlichen, 
herbstlichen, frühwinterlichen und des Frühlingszuges nutzen könnte. Die überplante Fläche ist 
raumordnerisch weder grundlos noch leichtfertig als Vorbehaltsgebiet für Arten- und Biotopschutz 
eingestuft worden. Wir möchten die Planverfasserin, das Büro Knoblich, an dieser Stelle vorab 
darauf hinweisen, dass es sich an dieser Stelle nicht nur um ubiquitäre Arten wie die gern in den von 
Ihnen erstellten Unterlagen aufgeführte Amsel und Blaumeise handelt. Das Schutzgut Natur ist mit 
der erforderlichen Ernsthaftigkeit umfassend und fachgerecht zu behandeln - dies hat Wl')SO mehr 
Relevanz, je größer das Vorhaben ist. 
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2. Je nach Artausstattung und Habitatnutzung ist der Verlust der Vorhabensfläche zu kompensieren. 
Der Aussage „Es besteht insgesamt kein Kompensationsbedarf in Hinblick auf das Schutzgut Fauna 
bzgl. des allgemeinen Artenschutzes" auf S. 31 des Umweltberichtes zum B-Plan wird klar 
widersprochen, da jegliche dieser Einschätzung zugrunde liegenden fachgerecht erhobenen Erfas 
sungsergebnisse fehlen. Mit der nächsten Offenlegung der Planungsunterlagen ist die fachliche 
Qualifikation inkl. Referenzen der damit beauftragten Personen detailliert zu belegen. 

Abschließend sei angemerkt, dass vertragliche Festlegungen zum vollständigen Rückbau der Anlage 
sowie deren umweltverträgliche Entsorgung nach Ablauf der Betriebsdauer fehlen. 

Sollte die Planung fortgesetzt werden, so ist bei der Analyse der Sichtbeziehungen und der Auswirkung 
der PV-FA auf das Landschaftsbild die gegenüberliegende Elbseite und etwaig betroffene Städte und 
Gemeinden miteinzubeziehen. 

Wir erwarten eine fachlich und rechtlich belastbare Auseinandersetzung mit den vorgetragenen 
Einwendungen. 

Bitte beteiligen Sie uns erneut bei Fortführung des Vorhabens. 

Mit freundlichen Grüßen 

·t. A .J. }St~~ 
Susanna Sommer 
Geschäftsführerin 

Landesverein Sächsischer Heimatschutze.V. - seit 1908 in Sachsen tätig 
Verein für Naturschutz • Heimatgeschichte • Denkmalpflege • Volkskunde 

Wilsdruffer Straße 11 /13, 01067 Dresden 
www. saech s i sch e r-he i matsch utz. de, E-M ai 1: land esverei n@saech s ische r-h e i matsch utz. de 

Ostsächsische Sparkasse Dresden IBAN: DE87 8505 0300 31 20 0898 68 


	1_Landratsamt_FNP
	7_Landesamt für Archaeologie_FNP
	8_LfULG_FNP
	25_Sächsischer Heimatschutz

